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Sachbearbeiter: 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie äußert sich zu dem 

oben bezeichneten Entwurf einer Novelle zum Eltern-Karenzurlaui;>sgesetz 

(EKUG) u.a. in folgender Weise: 

I .  

Nach der Textierung der §§ 2 und 5. EKUG in der Stammfassung vom 

12. Dezember 1989, BGBI.65 1/89, ist es für den Vater, dessen Frau 

(Lebensgefährtin) bei der Geburt des Kindes oder innerhalb der 

Schutzfrist nach der Geburt stirbt nicht möglich, Karenzurlaub vor 

Ablauf von 8 (12) Wochen nach der Geburt in Anspruch zu nehmen. Ebenso 

schließt § 30 a AlVG die Gewährung von Karenzurlaubsgeld an den Vater 

vor 8 (12) Wochen nach der Geburt aus. 

Dadurch ergeben sich für diese - zugegeben seltenen - jedoch besonders 

tragischen Fälle Betreuungsmängel, die aus familienpolitischer Sicht 

unerwünscht sind. Es ist dem ho. Bundesministerium ein besonderes 

Anliegen, die offensichtliche Härte durch eine entsprechende 

legistische Vorkehrung zu besei tigen. 

3/SN-291/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2. 

Art.l, Art.II und Art.III 

Im übrigen soll es bei der Zitierung des Betriebshilfegesetzes in § 3 

Abs.2 EKUG richtig § 3 Abs.l Satz 4 heißen, denn dieser 4. Satz 

enthält jene Bestimmung, wonach sich die Schutzfrist nach der 

Entbindung um jenen Zeitraum verlängert, um den sie sich vor der Geburt 

verkürzt hat und auf die im § 3 Abs.2 EKUG, in § 26 b Abs.2 

Landarbeitsgesetz und im § 30 a AIVG Bezug genommen wird. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß dem Präsidium des National­

rates 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme übermittelt worden sind. 

28. Feber 1990 

Für den Bundesminister: 

FINDER 

Beilage 
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